
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/3/21 87/04/0136
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1988

Index

L71098 Automatenverkauf Vorarlberg

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AutomatenverkaufsV Bludenz 1982 Pkt2a;

GewO 1973 §367 Z15;

Rechtssatz

Im Hinblick auf die Rechtsnormen des § 367 Z 15 GewO 1973 und Punkt II a der VO der Stadt Bludenz vom 21.7.1982

sind in Ansehung der Frage nach der Tatbildmäßigkeit des Tatverhaltens keine Feststellungen über die Frage

erforderlich, ob unmündige Minderjährige zu unüberlegten Geldausgaben veranlasst worden sind. (Hinweis auf E vom

17.3.1987, 86/04/0120)
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